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Zu Ihren Fragen kann Ihnen lediglich die Marktgemeinde Kreuzstetten Auskünfte erteilen. 

Diesbezüglich darf auf das Schreiben des Bürgermeisters vom 24. April 2023 verweisen 

werden. 

 

Eine entsprechende Behandlung Ihrer Anfrage durch den Gemeinderat der 

Marktgemeinde Kreuzstetten ist daher abzuwarten und haben die von Ihnen verlangten 

Information auch hernach durch diesen zu erfolgen. 

 
 
Ergeht an: 
1. Marktgemeinde Kreuzstetten, z. H. des Bürgermeisters, Kirchenplatz 5, 2124 

Niederkreuzstetten 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 

Dr. S t u r m 

Abteilungsleiterin 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:

www.noe.gv.at/amtssignatur


